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Vorrang für barrierefreie Mobilität 

Key Facts 

• Barrierefreie Mobilität ist keine freiwillige Leistung, sondern ein Recht, das in
vielen Gesetzen verankert ist 

• Viele Menschen wünschen sich ein lückenloses, übersichtliches, günstiges und 
großzügig aufgebautes ÖPNV-Netz 

• Neu entwickelte App hilft dabei, Barrieren zu erfassen und barrierefreie Routen
zu ermitteln

Autor 

Sven Rademacher 

Menschen mit Beeinträchtigung werden durch viele Barrieren im Verkehr in ihrer Mobilität 
behindert. Dabei ist das Recht auf eine barrierefreie Mobilität in verschiedenen Gesetzen 
verankert und sie ist eine Investition in die Zukunft der Gesellschaft. 

M obilität heißt Beweglichkeit, 
 Lebendigkeit, Wandel und hat 
einen hohen Stellenwert. Sie 

wird als Symbol unserer heutigen Zeit be-
trachtet: mobil sein, mobil kommunizieren, 
mobil arbeiten, mobil denken. Mobilität 
führt zur Erweiterung unseres Aktionsra-
dius und zur aktiven Auseinandersetzung 
mit der Umwelt. Sie eröffnet immer neue 
Wahlmöglichkeiten, beispielsweise bei der 
Freizeitgestaltung, und dient der Aufnahme 
und Aufrechterhaltung von sozialen Kon-
takten. Das sollte auch für mobilitätsein-
geschränkte Menschen gelten. 

In Deutschland hat etwa jeder zehnte 
Mensch eine schwere Behinderung, fast 
ein Drittel der Betroffenen ist über 75 Jahre 
alt. Mit dem demografischen Wandel wird 
der Anteil der Menschen mit Behinderung 
weiter ansteigen. Beim Thema barrierefreie 
Mobilität muss es also nicht nur um eine 
sichere und komfortable Fortbewegung ge-
hen, sondern auch um gesellschaftliche 
Teilhabe und die Möglichkeit, das Leben 
aktiv zu gestalten. 

Recht auf barrierefreie Mobilität 

Zudem ist barrierefreie Mobilität keine frei-
willige Leistung, sondern ein Recht, das in 
vielen Gesetzen verankert ist. Dazu zählen 

die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK), die Fahrgastrechteverordnung der 
EU, das Behindertengleichstellungsgesetz 
(BGG) und das Personenbeförderungsge-
setz (PBefG).[1] Letzteres schreibt die voll-
ständige Barrierefreiheit im öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) seit dem 
1. Januar 2022 vor. Vor dem Hintergrund
der UN-BRK, die 2009 von der Bundes-
republik Deutschland unterzeichnet wur-
de, kommt der barrierefreien Mobilität
eine besondere Schlüsselrolle zu. Das Ziel 
der Konvention ist die gleichberechtigte
Teilhabe von allen Menschen an allen Be-
reichen des gesellschaftlichen Lebens. Die 
Mobilität von Menschen mit Behinderung
gehört zu den zentralen Voraussetzungen 
einer selbstbestimmten und gleichberech-
tigten Teilhabe (Artikel 9 und Artikel 20
der UN-BRK).

In diesem Zusammenhang rücken nicht 
nur das Recht auf Bildung und inklusive 
Schule, sondern auch die Lebensbereiche 
Arbeit, Wohnen und Freizeit von Kindern, 
Jugendlichen und erwachsenen Menschen 
mit Behinderung in den Fokus. Ziel ist zum 
Beispiel, Menschen mit Behinderung und 
mobilitätsbehinderten Personen einen 
gleichberechtigten Zugang zu Arbeits-, Kul-
tur- und Freizeitangeboten bereitzustellen. 
Im Bestreben, Partizipation, Selbstbestim-

mung, Wahlmöglichkeiten und Inklusion 
für jeden Menschen zu erreichen, muss Mo-
bilität als fundamentale Voraussetzung er-
möglicht werden. 

Barrierefreie Strukturen 
 schaffen 

Dabei stehen zwei Aspekte im Vordergrund. 
Zum einen geht es aus verkehrstechnischer 
Perspektive darum, Strukturen zu verän-
dern, den Straßenverkehr barrierefreier und 
kommunikationsfreundlicher zu gestalten. 
Wer heute ein barrierefreies Mobilitätsan-
gebot plant und aufbaut, spart in Zukunft 
Kosten für den deutlich teureren Umbau. 
Die Digitalisierung erleichtert zudem die 
Umstellung auf inklusive Mobilität und 
 deren Angebote. 

Smartphone-Apps können möglichst bar-
rierefreie Routen durch den öffentlichen 
Raum aufzeigen (siehe „Barrieren an Hal-
testellen“). Auch geht es aus mobilitäts-
pädagogischer Perspektive darum, Kinder 
und Jugendliche durch eine adäquate Ver-
kehrserziehung auf die Teilnahme am Stra-
ßenverkehr vorzubereiten. Hinzu kommt, 
dass barrierefreie Mobilitätsangebote auch 
Vorteile für Menschen ohne Behinderung 
bieten, die zum Beispiel durch eine Opera-
tion oder eine Verletzung vorübergehend 
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eingeschränkt sind. Oder die mit Rollator, 
sperrigem Gepäck oder Kinderwagen un-
terwegs sind. Wir alle können sehr schnell 
vorübergehend oder dauerhaft mobili-
tätsbehindert werden. Nach Angaben der 
„Aktion Mensch“ sind nur rund drei Pro-
zent der Behinderungen angeboren. Meist 
sind Krankheiten, seltener auch Unfälle 
die Auslöser. 

Ziel muss also sein, mobilitätseinschrän-
kende Barrieren, die für Menschen mit 
Behinderung oftmals unüberwindbare 
Hürden darstellen, abzubauen. Die Lebens-
qualität aller steigt mit einem inklusiven 
und barrierefreien Mobilitätsangebot deut-
lich, weil dieses auf Komfort und leichten 
Zugang setzt. Viele Menschen wünschen 
sich zum Beispiel ein lückenloses, über-
sichtliches, günstiges und großzügig auf-
gebautes ÖPNV-Netz. Zudem fördert die 
Begegnung im öffentlichen Raum und 
Verkehr die gegenseitige Rücksichtnah-
me. Eine inklusive Gesellschaft ist eine 
hilfsbereitere Gesellschaft. 

Einschränkungen im Alltag –  Umfrage der „Aktion Mensch“ 

Die alltäglichen Einschränkungen in der Mobilität von Menschen mit Behinderung 
 belegen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der „Aktion Mensch“ aus dem 
Jahr 2022[2]: Jeweils 26 Prozent der Befragten mit Beeinträchtigung gaben an, häufig 
auf nicht barrierefreie Bahnhöfe oder Haltestellen sowie öffentliche Verkehrsmittel zu 
 stoßen. 

Fast ein Drittel der befragten Menschen mit Beeinträchtigung fühlt sich im Alltag häu-
figer durch zu kurze Fußgänger- und Ampelschaltungen eingeschränkt. Personen mit 
einer körperlichen Beeinträchtigung sind mit 40 Prozent besonders häufig davon betrof-
fen. Im Vergleich dazu sind es bei Menschen ohne Beeinträchtigung nur 17 Prozent. 

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der befragten Menschen ohne Beeinträchtigung erledigt 
alltägliche Wege, wie zum Beispiel Arztbesuche oder Behördengänge, in bis zu 20 Minu-
ten. Bei den Befragten mit starker Beeinträchtigung schafft es hingegen nur ein Drittel 
(34 Prozent) in dieser Zeit. Fast zehn Prozent, die sich im Alltag stark beeinträchtigt 
fühlen, benötigen für solche Wege sogar länger als eine Stunde. 

Mehr als ein Drittel der Menschen mit Beeinträchtigung traut es sich zudem nicht zu, 
selbstständig unterwegs zu sein und zu reisen (34 Prozent). Unter denjenigen mit einer 
sichtbaren Beeinträchtigung ist dieses fehlende Vertrauen mit 57 Prozent besonders 
ausgeprägt. Fast ein Drittel der Befragten mit Beeinträchtigung fühlt sich unterwegs 
unsicher und alleingelassen. Bei Menschen mit einer starken Beeinträchtigung sind es 
sogar 40 Prozent. 

Abbildung 1: EScooter können beispielsweise für Menschen mit einer 
 Sehbehinderung zu einer gefährlichen Barriere im Straßenverkehr werden. 
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Barrieren an Haltestellen 

Um die Barrierefreiheit im öffentlichen 
Personenverkehr (ÖPV) weiter voranzu-
bringen, hat die TU Chemnitz gemeinsam 

Die Lebens qualität 
aller steigt mit  einem 
inklusiven und bar
rierefreien Mobili
tätsangebot deut
lich, weil dieses auf 
 Komfort und leichten 
Zugang setzt.“ 
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mit zehn Projektpartnerinnen und -part-
nern eine App zur Erfassung von Barrie-
ren an Haltestellen entwickelt. Das Ver-
bundprojekt „OPENER next“[3] unter der 
Leitung von Prof. Dr. Ulrich Heinkel an 
der TU Chemnitz wurde vom Bundesminis-
terium für Digitales und Verkehr (BMDV) 
mit dem Deutschen Mobilitätspreis 2022 in 
der Kategorie „Daten und Innovationen“ 
ausgezeichnet. 

Die Vision von „OPENER next“ ist es, den 
ÖPV in Deutschland attraktiver zu gestal-
ten. „Der Ansatz des Projektes basiert dabei 
auf einem gesellschaftlichen Füreinander, 
was bedeutet, dass Bürgerinnen und Bür-
ger dazu beitragen können, Haltestellen 
und deren Eigenschaften bundesweit flä-
chendeckend mittels einer von uns entwi-
ckelten App zur Datenerhebung zu erfassen 
und aktuell zu halten“, berichtet Heinkel. 
Das Besondere dabei sei, dass nicht nur der 
Erfassungsaufwand auf mehrere Schultern 

Bürgerinnen und Bür ger können dazu beitragen, Halte
stellen und deren Eigenschaften bundesweit flä chen
deckend mittels einer App zu erfassen und aktuell zu 
halten.“ 

verteilt wird, sondern auch, dass die Er-
fassung kontinuierlich und bedarfs gerecht 
stattfinde. 

„Die eigens dafür entwickelte App namens 
‚OpenStop‘ soll es interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern durch Beantworten kur-
zer Fragen ermöglichen, Barrieren und Ei-
genschaften von Haltestellen schnell und 
einfach zu erfassen, etwa beim Warten auf 
den nächsten Bus“, ergänzt René Apitzsch, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt. 

Die Daten werden mithilfe der App standar-
disiert erfasst und zu OpenStreetMap, einer 
weltweiten gemeinsamen offenen Daten-
basis, übertragen. Durch den freien Zugang 
zum stetig zunehmenden Datenbestand 
können bereits jetzt auch andere Projek-
te darauf aufbauen und eigene Lösungen 
entwickeln. Im Projekt „OPENER next“ sol-
len die Daten dazu verwendet werden, die 
Routenauskünfte im ÖPV zu verbessern. 

„So können alle Menschen und insbeson-
dere jene mit Mobilitäts-, Seh- oder Hör-
einschränkungen schon vor Reiseantritt 
erfahren, ob eine geplante Route barriere-
frei ist und welche Alternativen es gegebe-
nenfalls gibt“, erläutert Apitzsch. Darüber 
hinaus sollen die Daten dazu dienen, eine 
barrierefreie Indoor-Navigation an Bahn-
höfen umzusetzen und den Ausbau von 
Bus- und Bahnhaltestellen inklusiver und 
bedarfsgerechter zu planen.  ←

Dieser Bericht erschien zuerst im DVR Report 

 (Ausgabe 01/2023). 

Fußnoten 

[1] UN-Behindertenrechtskonvention, Behindertengleichstellungsgesetz, https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/AS/rechtliches/un-brk/
un-brk.html (abgerufen am 19.02.2024); Fahrgastrechteverordnung der EU, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32021R0782 (abgerufen am 19.02.2024); Personenbeförderungsgesetz, https://www.bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/personen-
befoerderungsgesetz.html (abgerufen am 25.01.2024). 
[2] https://delivery-aktion-mensch.stylelabs.cloud/api/public/content/aktion-mensch-faktenblatt-online-befragung-mobilitaet.pdf?v=2c18ff75 
(abgerufen am 19.02.2024). 
[3] Informationen zum Verbundprojekt „OPENER next“: https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/11560 (abgerufen am 19.02.2024). 
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